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37 Qs 20/03 LG Bonn
B 4 - 30/03 Bundeskartellamt

LANDGERICHT BONN

BESCHLUSS

In dem kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren

gegen
‘ - Beschwerdefthrerin-

- Bevollméchtigter: Rechtsanwalt -Besisaiasekesiv
7Nt

hat die 7. grofde Strafkammer des Landgerichts Bonn

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht-=cissinime:

‘ den Richter am Landgericht Sumesis-

und den Richter am Landgericht Fisisssismmme

am 17.06.03
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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der BeschwerdefUhrerin
vom 2.04.2003 wird der BeschlagnahmebeschluR
des Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 (Az.: 51 Gs
339//03) dahingehend abgeéndert,: dai} lediglich die
Beschlagnahme der Asservate Nr. 5 a und 5 b
bestatigt wird. Im CUbrigen wird der BeschluR

aufgehoben.

2. Die im Asservatenverzeichnis unter Nr. 6
beschlagnahmte CD-ROM mit der Aufschrift  Lotus
Notes #mEEiEr, ist an die Beschwerdefihrerin

herauszugeben.

Die Verzeichnisse wkrauth.id und wkrauth.nsf,
bfritz.id, bfritz.nsf, rwalter.nsf und rwalter.id sind in

Form einer fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse

‘auf der lokalen Anwendung von ,Lotus Notes,, im

Bundeskartellamt an die Beschwerdeflhrerin

herauszugeben.

Der  weitergehende Herausgabeantrag der

BeschwerdefUhrerin wird zuriickgewiesen.

4, Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
die notwendigen Auslagen der Beschwerdeflhrerin

tragt die Staatskasse.
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Griinde
l.
Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche Versicherungsgesellschaften
wegen des Verdachts der fortiaufenden Preisabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe. |
Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlie® das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungs- und Beschlaghahmeanordnungen, so auch hinsichtlich der
von der BeschwerdefUhrerin genutzten Geschaftsraume in Heilbronn und

Hamburg.

~Auf  Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die

Geschaftsraume der Beschwerdefhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht. Die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der
Gesch'a‘ftéréume der V#8% in Heiloronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4,
6 und 7 wurden férmlich beschlagnahmt (Bl. 189). Der auf dem Server der
\&@®2 in Heilbronn gespeicherte Email Verkehr der in der Niederlassung
Hamburg tatigen Mitarbeiter-Briausimense -Jinpens und Korsh

der Durchsuchung der Geschaftsraume der Y@ in Heilbronn beschlagnahmt

e \urde bei

und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefuhrt
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiter Email Verkehr von Mitarbeitern der ¥#&®& Heilbronn. Hinsichtlich Ziff. 5
a) und 5 b) erfolgte eine Beschlagnahme als Zufallsfund (BI. 190).

Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der Niederlassung
Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgefuhrten Schriftstiicke wurden

‘ 'freiwillig herausgegeben.

Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der Wé### in Heilbronn unter Ziff. 1 - 4, 6 und 7
aufgeflhrten Unterlagen (Bd. I, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die
Beschlagnahme der als Zufallsfunde qualifizierten Unterlagen zu bestétigen,
die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a)
und S b) aufgefihrt sind. Im einzelnen wurde folgendes ausgeftihrt:

.2. Beschlagnahmt wurden solche Unterlagen, die nach den
umfanglichen  Erfahrungen der durchsuchenden Beamten des
Bundeskartellamtes schon aufgrund ihrer in der Asservatenliste
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aufgefuhrten genauen Bezeichnung als Beweismittel fur ein
abgestimmtes Verhalten zur Pramienerhéhung in der
FluRkaskoversicherung in Betracht kommen. . Eine
ergebniszusammenfassende Bewertung dieser Unterlagen ist allerdings
erst nach Vorliegen dieser Unterlagen und nach Feinsichtung méglich.
Sollte sich nach grundlicher Prifung der sichergestellten Asservate
herausstellen, dass einzelne Unterlagen beweisunerheblich sind werden
diese umgehend an das Unternehmen =zurlckgegeben.. ... Eine
Feinsichtung erfolgt durch die Berichterstatterin sofort nach Eintreffen
der Unterlagen im Bundeskartellamt. ..., (Bd. | Bl. 200)

Am  25.03.2003 ‘erlieR  das Amtsgericht Bonn daraufhin  einen
BeschlagnahmebeschluR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen

entsprechend dem beiliegenden Asservatenverzeichnis angeordnet wurde.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Beschwerdeflhrerin gegen diesen
Beschlagnahmebeschlusses, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5
a) und b) ge‘nannten Unterlagen hinausgeht. Sie ist der Auff_assung daf} die
Beschlagnahme der Email-Accounts und Emails (Asservate 6 uhd 7) mangels
potentieller Beweisbedeutung rechtswidrig sei. Die meisten der Verzeichnisse
und Unterverzeichnisse liessen schon aufgrund ihrer Bezeichnung erkennen,
dass sie keine Emails zum Thema Flusskasko enthielten. Durch die pauschale
Beschlagnahme der gesamten Email-Accounts und Emails werde die Grenze
zur unzul&ssigen, plahméBigen Suche nach Zufallsfunden eindeutig
Uberschritten. Die Durchsuchung habe ausschliefllich dem Auffinden von
Beweismitteln far Absprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung gedient.
Eine systematische Suche nach Absprachen in anderen Bereichen, z.B. im
Bereich der industriellen Sachversicherung sei daher nicht zuldssig. Die
planméaRige Durchsuchung von Ordnern und Dateien, sei wegen ihrer
Kennzeichnung erkennbar mit dem Bereich Fluflkasko nicht in Verbindung
standen sei deshalb unzuléssig gewésen, da sie weder erforderlich noch
geeignet gewesen wére, den festgelegten Zweck der Durchsuchung zu
erreichen. Allenfalls eine stichprobenartige Kontrolle, ob die Bezeichnungen
der Ordner und Datenverzeichnisse tatsachlich zutreffend seien, sei zuldssig

gewesen. Dieses Verbot der planmaRigen Suche nach Zufallsfunden kénne
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nicht durch die richterliche Beschlagnahme der betreffenden Unterlagen

unterlaufen werden.

Mit Schreiben vbm 04.04.2003 teilte das Bundeskartellamt dem Amtsgericht
mit: |

,Nach erster Auswertung der beschlagnahmten e-Mail-Accounts ist die
Beschlagnahme der Postfacher derjenigen Personen der VieBe
gerechtfertigt, bei denen e-Mail-Kontakte zu anderen mit dem
Sachverhalt im  Zusammenhang stehenden Personen von
Wettbewerbern nachweisbar sind. Eine Ubersicht dazu ist als Anlage 4
zu dieser Stellungnahme beigefugt. Die beschlagnahmte CD-ROM
“beschriftet mit ,Lotus Notes -ti=Swous¥, (Ass.-Nr. 6) kann hingegen
zurlickgegeben werden, da sie weitgehend mit dem Inhalt des
Postfaches ¥i=e@#®F Ubereinstimmt. Keinen e-Mail-Kontakt scheint es
offenbar zwischen Herrn @& und den Vorzimmerdamen zu den
Ubrigen in der Anlage 4 aufgefUhrten Personen gegeben zu haben.
Insofern kann davon ausgegangen werden, dass eine nach
Schlagworten durchzufUhrende Auswertung dieser Verzeichnisse nicht
sachgerecht wére. Die Verzeichnisse yissmsdisss und Eiesmes.nst,
lofmie id und blsee Nsf -Feedter. id und reeler.nsf kdnnen somit in Form
einer zu veranlassenden fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse auf der
lokalen” Anwendung von ,Lotus Notes, im Bundeskartellamt an die
Beschwerdeflhrerin zurlickgegeben werden.,,

Das Bundeskartellamt hat auf Nachfrage mitgeteilt, dal bislang nur eine
Grobdurchsicht der sichergestellten Unterlagen, insbesondere der auf CD-

ROM gebrannten Email accounts stattgefunden hat.

Il.
Die zulassige Beschwerde ist begrindet. »
Beschlagnahmt werden kénnen nur solche Unterlagen, denen eine potentielle
Beweisdeutung zukommt. Dies ist konkret festzustellen, eine Grobdurchsicht
nach der damit zu rechnen ist, dal sich unter den Unterlagen auch
beschlagnahmefahige Unterlagen befinden reicht nicht dazu éus, die
Unterlagen in ihrer Gesamtheit zu beschlagnahmen.
Soweit die Email-Accounts auf CD-ROM gebrannt worden sihd, kann auch -
nicht einfach der zur Sicherstellung der Unterlagen hergestellte Datentrager

beschlaghahmt werden. Die Auffassung des LG Koéin (BeschluR vom
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11.08.1994 Az: 112 Qs 2/94(zitiert nach Juris)); ein auf behdrdliche
Datentrager kopierter Datenbestand sei im Ganzen Beweismittel, teilt die

Kammer nicht. So ist nach der Rechtsprechung des BGH auf die Durchsicht
der Dateh auf Datentragern, die sich in amtlicher Verwahrung befinden § 110
Abs. 1 StPO anwendbar (vgl: BGH Beschlul vom 14.12.1998 (Az: 2 BGs
306/98, 2 BJs 82/98- 3-2 BGs 306/98(zitiert nach Juris)).” Es rhurs deshalb eine
Durchsicht der einzelnen Datensétze auf ihre Beweisbedeutung erfolgen. Die
potentiell beweisbedeutsamen Datenséatze sind herauszufiltern, so konkret zu
bezeichnen, dal eine Unsicherheit Uber den Umfang der beantragten
Beschlagnahme nicht auftreten kénn. Solange die Durchsicht der Unterlagen

o noch nicht abgeschlossen ist, ist die Durchsuchung noch nicht beendet.

Eine Herausgabe der Unterlagen ist derzeit noéh' nicht erforderlich. Es war
zulassig, die Email Accou}nts auf CD-ROM zu brennen und vorlaufig zur
Durchsicht sicherzustellen. Die Durchsicht ist nunmehr zeitnah durchzufihren. |
Dabei wird das Bundeskartellamt sicherzustellen haben, daR nur eine
stichprobenartige Durchsuchung der Verzeichnisse und Unterverzeichnissev

erfolgt, die nach ihrer Bezeichnung nicht unmittelbar im Zusammenhang mit

der FluBkaskoversicherung stehen. . |

Die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Beschlusses war nicht
D anzuordnen, denn eine vorldufige Sicherstellung der Unterlagen durch das
Bundeskartellamt zum Zwecke der Durchsicht ist - wie bereits ausgefihrt

zuléssig.

Die mit der Beschwerde nicht angegriffene Beschlagnahme der Zufallsfunde

(Ziff. 5 a), 5 b) des Asservatenverzeichnisses) war aufrechtzuerhalten.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 467 Abs.1 StPO analog.

de Vries Gersch - Fleischhauer

als Urkundsbea ’,Iter der Geschaftagtelle’! &
des Landgerichts
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37 Qs 20/03 LG Bonn
B 4 - 30/03 Bundeskartellamt

LANDGERICHT BONN

BESCHLUSS

In dem kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren

gegen
‘ - Beschwerdefthrerin-

- Bevollméchtigter: Rechtsanwalt -Besisaiasekesiv
7Nt

hat die 7. grofde Strafkammer des Landgerichts Bonn

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht-=cissinime:

‘ den Richter am Landgericht Sumesis-

und den Richter am Landgericht Fisisssismmme

am 17.06.03
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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der BeschwerdefUhrerin
vom 2.04.2003 wird der BeschlagnahmebeschluR
des Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 (Az.: 51 Gs
339//03) dahingehend abgeéndert,: dai} lediglich die
Beschlagnahme der Asservate Nr. 5 a und 5 b
bestatigt wird. Im CUbrigen wird der BeschluR

aufgehoben.

2. Die im Asservatenverzeichnis unter Nr. 6
beschlagnahmte CD-ROM mit der Aufschrift  Lotus
Notes #mEEiEr, ist an die Beschwerdefihrerin

herauszugeben.

Die Verzeichnisse wkrauth.id und wkrauth.nsf,
bfritz.id, bfritz.nsf, rwalter.nsf und rwalter.id sind in

Form einer fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse

‘auf der lokalen Anwendung von ,Lotus Notes,, im

Bundeskartellamt an die Beschwerdeflhrerin

herauszugeben.

Der  weitergehende Herausgabeantrag der

BeschwerdefUhrerin wird zuriickgewiesen.

4, Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
die notwendigen Auslagen der Beschwerdeflhrerin

tragt die Staatskasse.
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Griinde
l.
Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche Versicherungsgesellschaften
wegen des Verdachts der fortiaufenden Preisabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe. |
Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlie® das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungs- und Beschlaghahmeanordnungen, so auch hinsichtlich der
von der BeschwerdefUhrerin genutzten Geschaftsraume in Heilbronn und

Hamburg.

~Auf  Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die

Geschaftsraume der Beschwerdefhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht. Die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der
Gesch'a‘ftéréume der V#8% in Heiloronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4,
6 und 7 wurden férmlich beschlagnahmt (Bl. 189). Der auf dem Server der
\&@®2 in Heilbronn gespeicherte Email Verkehr der in der Niederlassung
Hamburg tatigen Mitarbeiter-Briausimense -Jinpens und Korsh

der Durchsuchung der Geschaftsraume der Y@ in Heilbronn beschlagnahmt

e \urde bei

und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefuhrt
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiter Email Verkehr von Mitarbeitern der ¥#&®& Heilbronn. Hinsichtlich Ziff. 5
a) und 5 b) erfolgte eine Beschlagnahme als Zufallsfund (BI. 190).

Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der Niederlassung
Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgefuhrten Schriftstiicke wurden

‘ 'freiwillig herausgegeben.

Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der Wé### in Heilbronn unter Ziff. 1 - 4, 6 und 7
aufgeflhrten Unterlagen (Bd. I, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die
Beschlagnahme der als Zufallsfunde qualifizierten Unterlagen zu bestétigen,
die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a)
und S b) aufgefihrt sind. Im einzelnen wurde folgendes ausgeftihrt:

.2. Beschlagnahmt wurden solche Unterlagen, die nach den
umfanglichen  Erfahrungen der durchsuchenden Beamten des
Bundeskartellamtes schon aufgrund ihrer in der Asservatenliste

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

aufgefuhrten genauen Bezeichnung als Beweismittel fur ein
abgestimmtes Verhalten zur Pramienerhéhung in der
FluRkaskoversicherung in Betracht kommen. . Eine
ergebniszusammenfassende Bewertung dieser Unterlagen ist allerdings
erst nach Vorliegen dieser Unterlagen und nach Feinsichtung méglich.
Sollte sich nach grundlicher Prifung der sichergestellten Asservate
herausstellen, dass einzelne Unterlagen beweisunerheblich sind werden
diese umgehend an das Unternehmen =zurlckgegeben.. ... Eine
Feinsichtung erfolgt durch die Berichterstatterin sofort nach Eintreffen
der Unterlagen im Bundeskartellamt. ..., (Bd. | Bl. 200)

Am  25.03.2003 ‘erlieR  das Amtsgericht Bonn daraufhin  einen
BeschlagnahmebeschluR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen

entsprechend dem beiliegenden Asservatenverzeichnis angeordnet wurde.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Beschwerdeflhrerin gegen diesen
Beschlagnahmebeschlusses, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5
a) und b) ge‘nannten Unterlagen hinausgeht. Sie ist der Auff_assung daf} die
Beschlagnahme der Email-Accounts und Emails (Asservate 6 uhd 7) mangels
potentieller Beweisbedeutung rechtswidrig sei. Die meisten der Verzeichnisse
und Unterverzeichnisse liessen schon aufgrund ihrer Bezeichnung erkennen,
dass sie keine Emails zum Thema Flusskasko enthielten. Durch die pauschale
Beschlagnahme der gesamten Email-Accounts und Emails werde die Grenze
zur unzul&ssigen, plahméBigen Suche nach Zufallsfunden eindeutig
Uberschritten. Die Durchsuchung habe ausschliefllich dem Auffinden von
Beweismitteln far Absprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung gedient.
Eine systematische Suche nach Absprachen in anderen Bereichen, z.B. im
Bereich der industriellen Sachversicherung sei daher nicht zuldssig. Die
planméaRige Durchsuchung von Ordnern und Dateien, sei wegen ihrer
Kennzeichnung erkennbar mit dem Bereich Fluflkasko nicht in Verbindung
standen sei deshalb unzuléssig gewésen, da sie weder erforderlich noch
geeignet gewesen wére, den festgelegten Zweck der Durchsuchung zu
erreichen. Allenfalls eine stichprobenartige Kontrolle, ob die Bezeichnungen
der Ordner und Datenverzeichnisse tatsachlich zutreffend seien, sei zuldssig

gewesen. Dieses Verbot der planmaRigen Suche nach Zufallsfunden kénne
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nicht durch die richterliche Beschlagnahme der betreffenden Unterlagen

unterlaufen werden.

Mit Schreiben vbm 04.04.2003 teilte das Bundeskartellamt dem Amtsgericht
mit: |

,Nach erster Auswertung der beschlagnahmten e-Mail-Accounts ist die
Beschlagnahme der Postfacher derjenigen Personen der VieBe
gerechtfertigt, bei denen e-Mail-Kontakte zu anderen mit dem
Sachverhalt im  Zusammenhang stehenden Personen von
Wettbewerbern nachweisbar sind. Eine Ubersicht dazu ist als Anlage 4
zu dieser Stellungnahme beigefugt. Die beschlagnahmte CD-ROM
“beschriftet mit ,Lotus Notes -ti=Swous¥, (Ass.-Nr. 6) kann hingegen
zurlickgegeben werden, da sie weitgehend mit dem Inhalt des
Postfaches ¥i=e@#®F Ubereinstimmt. Keinen e-Mail-Kontakt scheint es
offenbar zwischen Herrn @& und den Vorzimmerdamen zu den
Ubrigen in der Anlage 4 aufgefUhrten Personen gegeben zu haben.
Insofern kann davon ausgegangen werden, dass eine nach
Schlagworten durchzufUhrende Auswertung dieser Verzeichnisse nicht
sachgerecht wére. Die Verzeichnisse yissmsdisss und Eiesmes.nst,
lofmie id und blsee Nsf -Feedter. id und reeler.nsf kdnnen somit in Form
einer zu veranlassenden fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse auf der
lokalen” Anwendung von ,Lotus Notes, im Bundeskartellamt an die
Beschwerdeflhrerin zurlickgegeben werden.,,

Das Bundeskartellamt hat auf Nachfrage mitgeteilt, dal bislang nur eine
Grobdurchsicht der sichergestellten Unterlagen, insbesondere der auf CD-

ROM gebrannten Email accounts stattgefunden hat.

Il.
Die zulassige Beschwerde ist begrindet. »
Beschlagnahmt werden kénnen nur solche Unterlagen, denen eine potentielle
Beweisdeutung zukommt. Dies ist konkret festzustellen, eine Grobdurchsicht
nach der damit zu rechnen ist, dal sich unter den Unterlagen auch
beschlagnahmefahige Unterlagen befinden reicht nicht dazu éus, die
Unterlagen in ihrer Gesamtheit zu beschlagnahmen.
Soweit die Email-Accounts auf CD-ROM gebrannt worden sihd, kann auch -
nicht einfach der zur Sicherstellung der Unterlagen hergestellte Datentrager

beschlaghahmt werden. Die Auffassung des LG Koéin (BeschluR vom
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11.08.1994 Az: 112 Qs 2/94(zitiert nach Juris)); ein auf behdrdliche
Datentrager kopierter Datenbestand sei im Ganzen Beweismittel, teilt die

Kammer nicht. So ist nach der Rechtsprechung des BGH auf die Durchsicht
der Dateh auf Datentragern, die sich in amtlicher Verwahrung befinden § 110
Abs. 1 StPO anwendbar (vgl: BGH Beschlul vom 14.12.1998 (Az: 2 BGs
306/98, 2 BJs 82/98- 3-2 BGs 306/98(zitiert nach Juris)).” Es rhurs deshalb eine
Durchsicht der einzelnen Datensétze auf ihre Beweisbedeutung erfolgen. Die
potentiell beweisbedeutsamen Datenséatze sind herauszufiltern, so konkret zu
bezeichnen, dal eine Unsicherheit Uber den Umfang der beantragten
Beschlagnahme nicht auftreten kénn. Solange die Durchsicht der Unterlagen

o noch nicht abgeschlossen ist, ist die Durchsuchung noch nicht beendet.

Eine Herausgabe der Unterlagen ist derzeit noéh' nicht erforderlich. Es war
zulassig, die Email Accou}nts auf CD-ROM zu brennen und vorlaufig zur
Durchsicht sicherzustellen. Die Durchsicht ist nunmehr zeitnah durchzufihren. |
Dabei wird das Bundeskartellamt sicherzustellen haben, daR nur eine
stichprobenartige Durchsuchung der Verzeichnisse und Unterverzeichnissev

erfolgt, die nach ihrer Bezeichnung nicht unmittelbar im Zusammenhang mit

der FluBkaskoversicherung stehen. . |

Die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Beschlusses war nicht
D anzuordnen, denn eine vorldufige Sicherstellung der Unterlagen durch das
Bundeskartellamt zum Zwecke der Durchsicht ist - wie bereits ausgefihrt

zuléssig.

Die mit der Beschwerde nicht angegriffene Beschlagnahme der Zufallsfunde

(Ziff. 5 a), 5 b) des Asservatenverzeichnisses) war aufrechtzuerhalten.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

’

™ iy

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Die Kostenentscheidung beruht auf § 467 Abs.1 StPO analog.

de Vries Gersch - Fleischhauer

als Urkundsbea ’,Iter der Geschaftagtelle’! &
des Landgerichts
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37 Qs 20/03 LG Bonn
B 4 - 30/03 Bundeskartellamt

LANDGERICHT BONN

BESCHLUSS

In dem kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren

gegen
‘ - Beschwerdefthrerin-

- Bevollméchtigter: Rechtsanwalt -Besisaiasekesiv
7Nt

hat die 7. grofde Strafkammer des Landgerichts Bonn

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht-=cissinime:

‘ den Richter am Landgericht Sumesis-

und den Richter am Landgericht Fisisssismmme

am 17.06.03
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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der BeschwerdefUhrerin
vom 2.04.2003 wird der BeschlagnahmebeschluR
des Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 (Az.: 51 Gs
339//03) dahingehend abgeéndert,: dai} lediglich die
Beschlagnahme der Asservate Nr. 5 a und 5 b
bestatigt wird. Im CUbrigen wird der BeschluR

aufgehoben.

2. Die im Asservatenverzeichnis unter Nr. 6
beschlagnahmte CD-ROM mit der Aufschrift  Lotus
Notes #mEEiEr, ist an die Beschwerdefihrerin

herauszugeben.

Die Verzeichnisse wkrauth.id und wkrauth.nsf,
bfritz.id, bfritz.nsf, rwalter.nsf und rwalter.id sind in

Form einer fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse

‘auf der lokalen Anwendung von ,Lotus Notes,, im

Bundeskartellamt an die Beschwerdeflhrerin

herauszugeben.

Der  weitergehende Herausgabeantrag der

BeschwerdefUhrerin wird zuriickgewiesen.

4, Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
die notwendigen Auslagen der Beschwerdeflhrerin

tragt die Staatskasse.
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Griinde
l.
Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche Versicherungsgesellschaften
wegen des Verdachts der fortiaufenden Preisabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe. |
Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlie® das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungs- und Beschlaghahmeanordnungen, so auch hinsichtlich der
von der BeschwerdefUhrerin genutzten Geschaftsraume in Heilbronn und

Hamburg.

~Auf  Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die

Geschaftsraume der Beschwerdefhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht. Die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der
Gesch'a‘ftéréume der V#8% in Heiloronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4,
6 und 7 wurden férmlich beschlagnahmt (Bl. 189). Der auf dem Server der
\&@®2 in Heilbronn gespeicherte Email Verkehr der in der Niederlassung
Hamburg tatigen Mitarbeiter-Briausimense -Jinpens und Korsh

der Durchsuchung der Geschaftsraume der Y@ in Heilbronn beschlagnahmt

e \urde bei

und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefuhrt
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiter Email Verkehr von Mitarbeitern der ¥#&®& Heilbronn. Hinsichtlich Ziff. 5
a) und 5 b) erfolgte eine Beschlagnahme als Zufallsfund (BI. 190).

Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der Niederlassung
Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgefuhrten Schriftstiicke wurden

‘ 'freiwillig herausgegeben.

Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der Wé### in Heilbronn unter Ziff. 1 - 4, 6 und 7
aufgeflhrten Unterlagen (Bd. I, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die
Beschlagnahme der als Zufallsfunde qualifizierten Unterlagen zu bestétigen,
die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a)
und S b) aufgefihrt sind. Im einzelnen wurde folgendes ausgeftihrt:

.2. Beschlagnahmt wurden solche Unterlagen, die nach den
umfanglichen  Erfahrungen der durchsuchenden Beamten des
Bundeskartellamtes schon aufgrund ihrer in der Asservatenliste
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aufgefuhrten genauen Bezeichnung als Beweismittel fur ein
abgestimmtes Verhalten zur Pramienerhéhung in der
FluRkaskoversicherung in Betracht kommen. . Eine
ergebniszusammenfassende Bewertung dieser Unterlagen ist allerdings
erst nach Vorliegen dieser Unterlagen und nach Feinsichtung méglich.
Sollte sich nach grundlicher Prifung der sichergestellten Asservate
herausstellen, dass einzelne Unterlagen beweisunerheblich sind werden
diese umgehend an das Unternehmen =zurlckgegeben.. ... Eine
Feinsichtung erfolgt durch die Berichterstatterin sofort nach Eintreffen
der Unterlagen im Bundeskartellamt. ..., (Bd. | Bl. 200)

Am  25.03.2003 ‘erlieR  das Amtsgericht Bonn daraufhin  einen
BeschlagnahmebeschluR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen

entsprechend dem beiliegenden Asservatenverzeichnis angeordnet wurde.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Beschwerdeflhrerin gegen diesen
Beschlagnahmebeschlusses, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5
a) und b) ge‘nannten Unterlagen hinausgeht. Sie ist der Auff_assung daf} die
Beschlagnahme der Email-Accounts und Emails (Asservate 6 uhd 7) mangels
potentieller Beweisbedeutung rechtswidrig sei. Die meisten der Verzeichnisse
und Unterverzeichnisse liessen schon aufgrund ihrer Bezeichnung erkennen,
dass sie keine Emails zum Thema Flusskasko enthielten. Durch die pauschale
Beschlagnahme der gesamten Email-Accounts und Emails werde die Grenze
zur unzul&ssigen, plahméBigen Suche nach Zufallsfunden eindeutig
Uberschritten. Die Durchsuchung habe ausschliefllich dem Auffinden von
Beweismitteln far Absprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung gedient.
Eine systematische Suche nach Absprachen in anderen Bereichen, z.B. im
Bereich der industriellen Sachversicherung sei daher nicht zuldssig. Die
planméaRige Durchsuchung von Ordnern und Dateien, sei wegen ihrer
Kennzeichnung erkennbar mit dem Bereich Fluflkasko nicht in Verbindung
standen sei deshalb unzuléssig gewésen, da sie weder erforderlich noch
geeignet gewesen wére, den festgelegten Zweck der Durchsuchung zu
erreichen. Allenfalls eine stichprobenartige Kontrolle, ob die Bezeichnungen
der Ordner und Datenverzeichnisse tatsachlich zutreffend seien, sei zuldssig

gewesen. Dieses Verbot der planmaRigen Suche nach Zufallsfunden kénne
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nicht durch die richterliche Beschlagnahme der betreffenden Unterlagen

unterlaufen werden.

Mit Schreiben vbm 04.04.2003 teilte das Bundeskartellamt dem Amtsgericht
mit: |

,Nach erster Auswertung der beschlagnahmten e-Mail-Accounts ist die
Beschlagnahme der Postfacher derjenigen Personen der VieBe
gerechtfertigt, bei denen e-Mail-Kontakte zu anderen mit dem
Sachverhalt im  Zusammenhang stehenden Personen von
Wettbewerbern nachweisbar sind. Eine Ubersicht dazu ist als Anlage 4
zu dieser Stellungnahme beigefugt. Die beschlagnahmte CD-ROM
“beschriftet mit ,Lotus Notes -ti=Swous¥, (Ass.-Nr. 6) kann hingegen
zurlickgegeben werden, da sie weitgehend mit dem Inhalt des
Postfaches ¥i=e@#®F Ubereinstimmt. Keinen e-Mail-Kontakt scheint es
offenbar zwischen Herrn @& und den Vorzimmerdamen zu den
Ubrigen in der Anlage 4 aufgefUhrten Personen gegeben zu haben.
Insofern kann davon ausgegangen werden, dass eine nach
Schlagworten durchzufUhrende Auswertung dieser Verzeichnisse nicht
sachgerecht wére. Die Verzeichnisse yissmsdisss und Eiesmes.nst,
lofmie id und blsee Nsf -Feedter. id und reeler.nsf kdnnen somit in Form
einer zu veranlassenden fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse auf der
lokalen” Anwendung von ,Lotus Notes, im Bundeskartellamt an die
Beschwerdeflhrerin zurlickgegeben werden.,,

Das Bundeskartellamt hat auf Nachfrage mitgeteilt, dal bislang nur eine
Grobdurchsicht der sichergestellten Unterlagen, insbesondere der auf CD-

ROM gebrannten Email accounts stattgefunden hat.

Il.
Die zulassige Beschwerde ist begrindet. »
Beschlagnahmt werden kénnen nur solche Unterlagen, denen eine potentielle
Beweisdeutung zukommt. Dies ist konkret festzustellen, eine Grobdurchsicht
nach der damit zu rechnen ist, dal sich unter den Unterlagen auch
beschlagnahmefahige Unterlagen befinden reicht nicht dazu éus, die
Unterlagen in ihrer Gesamtheit zu beschlagnahmen.
Soweit die Email-Accounts auf CD-ROM gebrannt worden sihd, kann auch -
nicht einfach der zur Sicherstellung der Unterlagen hergestellte Datentrager

beschlaghahmt werden. Die Auffassung des LG Koéin (BeschluR vom
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11.08.1994 Az: 112 Qs 2/94(zitiert nach Juris)); ein auf behdrdliche
Datentrager kopierter Datenbestand sei im Ganzen Beweismittel, teilt die

Kammer nicht. So ist nach der Rechtsprechung des BGH auf die Durchsicht
der Dateh auf Datentragern, die sich in amtlicher Verwahrung befinden § 110
Abs. 1 StPO anwendbar (vgl: BGH Beschlul vom 14.12.1998 (Az: 2 BGs
306/98, 2 BJs 82/98- 3-2 BGs 306/98(zitiert nach Juris)).” Es rhurs deshalb eine
Durchsicht der einzelnen Datensétze auf ihre Beweisbedeutung erfolgen. Die
potentiell beweisbedeutsamen Datenséatze sind herauszufiltern, so konkret zu
bezeichnen, dal eine Unsicherheit Uber den Umfang der beantragten
Beschlagnahme nicht auftreten kénn. Solange die Durchsicht der Unterlagen

o noch nicht abgeschlossen ist, ist die Durchsuchung noch nicht beendet.

Eine Herausgabe der Unterlagen ist derzeit noéh' nicht erforderlich. Es war
zulassig, die Email Accou}nts auf CD-ROM zu brennen und vorlaufig zur
Durchsicht sicherzustellen. Die Durchsicht ist nunmehr zeitnah durchzufihren. |
Dabei wird das Bundeskartellamt sicherzustellen haben, daR nur eine
stichprobenartige Durchsuchung der Verzeichnisse und Unterverzeichnissev

erfolgt, die nach ihrer Bezeichnung nicht unmittelbar im Zusammenhang mit

der FluBkaskoversicherung stehen. . |

Die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Beschlusses war nicht
D anzuordnen, denn eine vorldufige Sicherstellung der Unterlagen durch das
Bundeskartellamt zum Zwecke der Durchsicht ist - wie bereits ausgefihrt

zuléssig.

Die mit der Beschwerde nicht angegriffene Beschlagnahme der Zufallsfunde

(Ziff. 5 a), 5 b) des Asservatenverzeichnisses) war aufrechtzuerhalten.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 467 Abs.1 StPO analog.

de Vries Gersch - Fleischhauer

als Urkundsbea ’,Iter der Geschaftagtelle’! &
des Landgerichts
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37 Qs 20/03 LG Bonn
B 4 - 30/03 Bundeskartellamt

LANDGERICHT BONN

BESCHLUSS

In dem kartellrechtlichen Ermittlungsverfahren

gegen
‘ - Beschwerdefthrerin-

- Bevollméchtigter: Rechtsanwalt -Besisaiasekesiv
7Nt

hat die 7. grofde Strafkammer des Landgerichts Bonn

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht-=cissinime:

‘ den Richter am Landgericht Sumesis-

und den Richter am Landgericht Fisisssismmme

am 17.06.03
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beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der BeschwerdefUhrerin
vom 2.04.2003 wird der BeschlagnahmebeschluR
des Amtsgerichts Bonn vom 25.03.03 (Az.: 51 Gs
339//03) dahingehend abgeéndert,: dai} lediglich die
Beschlagnahme der Asservate Nr. 5 a und 5 b
bestatigt wird. Im CUbrigen wird der BeschluR

aufgehoben.

2. Die im Asservatenverzeichnis unter Nr. 6
beschlagnahmte CD-ROM mit der Aufschrift  Lotus
Notes #mEEiEr, ist an die Beschwerdefihrerin

herauszugeben.

Die Verzeichnisse wkrauth.id und wkrauth.nsf,
bfritz.id, bfritz.nsf, rwalter.nsf und rwalter.id sind in

Form einer fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse

‘auf der lokalen Anwendung von ,Lotus Notes,, im

Bundeskartellamt an die Beschwerdeflhrerin

herauszugeben.

Der  weitergehende Herausgabeantrag der

BeschwerdefUhrerin wird zuriickgewiesen.

4, Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
die notwendigen Auslagen der Beschwerdeflhrerin

tragt die Staatskasse.
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Griinde
l.
Das Bundeskartellamt ermittelt gegen zahlreiche Versicherungsgesellschaften
wegen des Verdachts der fortiaufenden Preisabsprachen im Bereich der
FluRkaskoversicherung fur Binnenschiffe. |
Auf Antrag des Bundeskartellamtes erlie® das Amtsgericht Bonn zahlreiche
Durchsuchungs- und Beschlaghahmeanordnungen, so auch hinsichtlich der
von der BeschwerdefUhrerin genutzten Geschaftsraume in Heilbronn und

Hamburg.

~Auf  Grund der genannten Beschlisse wurden am 20.03.2003 die

Geschaftsraume der Beschwerdefhrerin in Heilbronn und ihrer Niederlassung
in Hamburg durchsucht. Die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung der
Gesch'a‘ftéréume der V#8% in Heiloronn aufgefuhrten Unterlagen zu Ziff. 1 - 4,
6 und 7 wurden férmlich beschlagnahmt (Bl. 189). Der auf dem Server der
\&@®2 in Heilbronn gespeicherte Email Verkehr der in der Niederlassung
Hamburg tatigen Mitarbeiter-Briausimense -Jinpens und Korsh

der Durchsuchung der Geschaftsraume der Y@ in Heilbronn beschlagnahmt

e \urde bei

und im dortigen Sicherstellungsprotokoll unter Nr. 7 ( BD. | Bl. 195) aufgefuhrt
Auf den unter Ziff. 7 asservierten 3 CD-Roms befindet sich daneben noch
weiter Email Verkehr von Mitarbeitern der ¥#&®& Heilbronn. Hinsichtlich Ziff. 5
a) und 5 b) erfolgte eine Beschlagnahme als Zufallsfund (BI. 190).

Die im Sicherstellungsprotokoll der Durchsuchung in der Niederlassung
Hamburg unter Ziff. 1 - 3 (Bd. | Bl. 181) aufgefuhrten Schriftstiicke wurden

‘ 'freiwillig herausgegeben.

Mit Schreiben vom 21.03.2003 beantragte das Bundeskartellamt die
richterliche Bestéatigung der Beschlagnahme der im Asservatenverzeichnis der
Durchsuchung bei der Wé### in Heilbronn unter Ziff. 1 - 4, 6 und 7
aufgeflhrten Unterlagen (Bd. I, Bl. 199 ff.). Weiter wurde beantragt, die
Beschlagnahme der als Zufallsfunde qualifizierten Unterlagen zu bestétigen,
die im Asservatenverzeichnis der Durchsuchung in Heilbronn unter Ziff. 5 a)
und S b) aufgefihrt sind. Im einzelnen wurde folgendes ausgeftihrt:

.2. Beschlagnahmt wurden solche Unterlagen, die nach den
umfanglichen  Erfahrungen der durchsuchenden Beamten des
Bundeskartellamtes schon aufgrund ihrer in der Asservatenliste
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aufgefuhrten genauen Bezeichnung als Beweismittel fur ein
abgestimmtes Verhalten zur Pramienerhéhung in der
FluRkaskoversicherung in Betracht kommen. . Eine
ergebniszusammenfassende Bewertung dieser Unterlagen ist allerdings
erst nach Vorliegen dieser Unterlagen und nach Feinsichtung méglich.
Sollte sich nach grundlicher Prifung der sichergestellten Asservate
herausstellen, dass einzelne Unterlagen beweisunerheblich sind werden
diese umgehend an das Unternehmen =zurlckgegeben.. ... Eine
Feinsichtung erfolgt durch die Berichterstatterin sofort nach Eintreffen
der Unterlagen im Bundeskartellamt. ..., (Bd. | Bl. 200)

Am  25.03.2003 ‘erlieR  das Amtsgericht Bonn daraufhin  einen
BeschlagnahmebeschluR (Az.: 51 Gs 339/03; Bd. |, Bl. 226 f.) mit dem die
anlaBlich der Durchsuchung in Heilbronn sichergestellten Unterlagen

entsprechend dem beiliegenden Asservatenverzeichnis angeordnet wurde.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Beschwerdeflhrerin gegen diesen
Beschlagnahmebeschlusses, soweit er Uber die Beschlagnahme der in Ziff. 5
a) und b) ge‘nannten Unterlagen hinausgeht. Sie ist der Auff_assung daf} die
Beschlagnahme der Email-Accounts und Emails (Asservate 6 uhd 7) mangels
potentieller Beweisbedeutung rechtswidrig sei. Die meisten der Verzeichnisse
und Unterverzeichnisse liessen schon aufgrund ihrer Bezeichnung erkennen,
dass sie keine Emails zum Thema Flusskasko enthielten. Durch die pauschale
Beschlagnahme der gesamten Email-Accounts und Emails werde die Grenze
zur unzul&ssigen, plahméBigen Suche nach Zufallsfunden eindeutig
Uberschritten. Die Durchsuchung habe ausschliefllich dem Auffinden von
Beweismitteln far Absprachen im Bereich der FluRkaskoversicherung gedient.
Eine systematische Suche nach Absprachen in anderen Bereichen, z.B. im
Bereich der industriellen Sachversicherung sei daher nicht zuldssig. Die
planméaRige Durchsuchung von Ordnern und Dateien, sei wegen ihrer
Kennzeichnung erkennbar mit dem Bereich Fluflkasko nicht in Verbindung
standen sei deshalb unzuléssig gewésen, da sie weder erforderlich noch
geeignet gewesen wére, den festgelegten Zweck der Durchsuchung zu
erreichen. Allenfalls eine stichprobenartige Kontrolle, ob die Bezeichnungen
der Ordner und Datenverzeichnisse tatsachlich zutreffend seien, sei zuldssig

gewesen. Dieses Verbot der planmaRigen Suche nach Zufallsfunden kénne
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nicht durch die richterliche Beschlagnahme der betreffenden Unterlagen

unterlaufen werden.

Mit Schreiben vbm 04.04.2003 teilte das Bundeskartellamt dem Amtsgericht
mit: |

,Nach erster Auswertung der beschlagnahmten e-Mail-Accounts ist die
Beschlagnahme der Postfacher derjenigen Personen der VieBe
gerechtfertigt, bei denen e-Mail-Kontakte zu anderen mit dem
Sachverhalt im  Zusammenhang stehenden Personen von
Wettbewerbern nachweisbar sind. Eine Ubersicht dazu ist als Anlage 4
zu dieser Stellungnahme beigefugt. Die beschlagnahmte CD-ROM
“beschriftet mit ,Lotus Notes -ti=Swous¥, (Ass.-Nr. 6) kann hingegen
zurlickgegeben werden, da sie weitgehend mit dem Inhalt des
Postfaches ¥i=e@#®F Ubereinstimmt. Keinen e-Mail-Kontakt scheint es
offenbar zwischen Herrn @& und den Vorzimmerdamen zu den
Ubrigen in der Anlage 4 aufgefUhrten Personen gegeben zu haben.
Insofern kann davon ausgegangen werden, dass eine nach
Schlagworten durchzufUhrende Auswertung dieser Verzeichnisse nicht
sachgerecht wére. Die Verzeichnisse yissmsdisss und Eiesmes.nst,
lofmie id und blsee Nsf -Feedter. id und reeler.nsf kdnnen somit in Form
einer zu veranlassenden fiktiven Léschung dieser Verzeichnisse auf der
lokalen” Anwendung von ,Lotus Notes, im Bundeskartellamt an die
Beschwerdeflhrerin zurlickgegeben werden.,,

Das Bundeskartellamt hat auf Nachfrage mitgeteilt, dal bislang nur eine
Grobdurchsicht der sichergestellten Unterlagen, insbesondere der auf CD-

ROM gebrannten Email accounts stattgefunden hat.

Il.
Die zulassige Beschwerde ist begrindet. »
Beschlagnahmt werden kénnen nur solche Unterlagen, denen eine potentielle
Beweisdeutung zukommt. Dies ist konkret festzustellen, eine Grobdurchsicht
nach der damit zu rechnen ist, dal sich unter den Unterlagen auch
beschlagnahmefahige Unterlagen befinden reicht nicht dazu éus, die
Unterlagen in ihrer Gesamtheit zu beschlagnahmen.
Soweit die Email-Accounts auf CD-ROM gebrannt worden sihd, kann auch -
nicht einfach der zur Sicherstellung der Unterlagen hergestellte Datentrager

beschlaghahmt werden. Die Auffassung des LG Koéin (BeschluR vom
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11.08.1994 Az: 112 Qs 2/94(zitiert nach Juris)); ein auf behdrdliche
Datentrager kopierter Datenbestand sei im Ganzen Beweismittel, teilt die

Kammer nicht. So ist nach der Rechtsprechung des BGH auf die Durchsicht
der Dateh auf Datentragern, die sich in amtlicher Verwahrung befinden § 110
Abs. 1 StPO anwendbar (vgl: BGH Beschlul vom 14.12.1998 (Az: 2 BGs
306/98, 2 BJs 82/98- 3-2 BGs 306/98(zitiert nach Juris)).” Es rhurs deshalb eine
Durchsicht der einzelnen Datensétze auf ihre Beweisbedeutung erfolgen. Die
potentiell beweisbedeutsamen Datenséatze sind herauszufiltern, so konkret zu
bezeichnen, dal eine Unsicherheit Uber den Umfang der beantragten
Beschlagnahme nicht auftreten kénn. Solange die Durchsicht der Unterlagen

o noch nicht abgeschlossen ist, ist die Durchsuchung noch nicht beendet.

Eine Herausgabe der Unterlagen ist derzeit noéh' nicht erforderlich. Es war
zulassig, die Email Accou}nts auf CD-ROM zu brennen und vorlaufig zur
Durchsicht sicherzustellen. Die Durchsicht ist nunmehr zeitnah durchzufihren. |
Dabei wird das Bundeskartellamt sicherzustellen haben, daR nur eine
stichprobenartige Durchsuchung der Verzeichnisse und Unterverzeichnissev

erfolgt, die nach ihrer Bezeichnung nicht unmittelbar im Zusammenhang mit

der FluBkaskoversicherung stehen. . |

Die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Beschlusses war nicht
D anzuordnen, denn eine vorldufige Sicherstellung der Unterlagen durch das
Bundeskartellamt zum Zwecke der Durchsicht ist - wie bereits ausgefihrt

zuléssig.

Die mit der Beschwerde nicht angegriffene Beschlagnahme der Zufallsfunde

(Ziff. 5 a), 5 b) des Asservatenverzeichnisses) war aufrechtzuerhalten.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 467 Abs.1 StPO analog.

de Vries Gersch - Fleischhauer

als Urkundsbea ’,Iter der Geschaftagtelle’! &
des Landgerichts
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